
Satzung 
 

der Gemeinde Pegestorf 
 

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren im eigenen Wirkungskreis 
(Verwaltungskostensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Ziffer 5, 7 und § 111 des Nds. Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. Nr. 3/2025), § 2 und § 4 des Nds. Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der Rat der Gemeinde Pe-
gestorf in seiner Sitzung am 20. Mai 2026 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Kostenpflichtige Verwaltungstätigkeiten 

 
(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten - im nachfolgenden 

Verwaltungstätigkeiten - im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Pegestorf 
werden nach dieser Satzung Kosten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu An-
lass gegeben haben. Kosten im Sinne dieser Satzung sind Gebühren und Aus-
lagen. 

 
(2) Verwaltungstätigkeiten i.S.v. Abs. 1 sind auch Entscheidungen über förmliche 

Rechtsbehelfe. 
 
(3) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen 

Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Ver-
waltungstätigkeit vor der Entscheidung zurückgenommen wird.  

 
(4) Die Erhebung der Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften für besondere 

Verwaltungstätigkeiten, die in dem Kostentarif nicht aufgeführt sind, bleibt un-
berührt. 

 
 

§ 2 
Kostentarif, Höhe der Kosten 

 
(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem als Anlage geführten Kostentarif, 

der Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
(2)   Nicht unter den Kostentarif fallen: 
 

a) Verwaltungstätigkeiten, für die nach gesetzlichen Vorschriften sachliche 
oder persönliche Gebührenfreiheit besteht, 

 
 b) Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Amtshilfe 
 
 
 
 
 



§ 3 
Gebühren 

 
(1) Für Verwaltungstätigkeiten, für welche der Kostentarif einen Rahmen vorsieht, 

sind die Festsetzungen der Kosten das Maß des Verwaltungsaufwandes sowie 
der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit 
zu berücksichtigen. Die Gebühr ist auf volle Euro abgerundet festzusetzen.  

 
(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander 

vorgenommen, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr nach Kostentarif 
zu erheben. 

 
 (3) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, zu denen 
 

a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Be-
hörde des Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes An-
lass gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten auferlegt 
oder in sonstiger Weise auf Dritte umgelegt werden kann. 

 
b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 

des öffentlichen Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Ver-
bände, Anstalten und Stiftungen zur Durchführung von Zwecken i.S. des 
§ 54 der Abgabenordnung (AO) Anlass gegeben haben, es sei denn, 
dass die Gebühr einem Dritten aufzuerlegen ist. 

 
 

§ 4 
Auslagen 

 
(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Verwaltungstätigkeiten 

Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat die 
Kostenschuldnerin/ der Kostenschuldner sie zu erstatten. Dies gilt auch, wenn die 
Verwaltungstätigkeit selbst gebührenfrei ist. Werden bei einer Dienstreise mehrere 
Dienstgeschäfte wahrgenommen, so sind die Reisekosten nach dem Verhältnis der 
Kosten zu teilen, die bei gesonderter Erledigung jedes einzelnen Geschäfts ent-
standen sind. 

 
(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben: 

 
1. Postgebühren für Briefsendungen, Zustellungen und Nachnahmen sowie für 

die Ladung von Zeugen und Sachverständigen; wird durch Bedienstete der 
Behörde zugestellt, werden die für die Zustellung durch die Post mit Zustel-
lungsurkunde entstehenden Postgebühren erhoben, 

2. Gebühren für Telekommunikation,  
3. die Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,  
4. Zeugen- und Sachverständigengebühren,  
5. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,  
6. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit 

zu zahlen sind,  
7. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,  
8. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, Durchschriften, 

Auszüge, Kosten für Fotokopien, Lichtpausen und auch digitale Vervielfälti-
gungen nach den im Kostentarif vorgesehenen Sätzen. 

 
 



§ 5 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
(1) Kosten, die dadurch entstanden sind, dass die Gemeinde Pegestorf die Sache 

unrichtig behandelt hat, sind zu erlassen. 
 
(2) Die Gemeinde Pegestorf kann die von ihr festgesetzten Kosten stunden, wenn 

die sofortige Einziehung für den Schuldner mit erheblicher Härte verbunden ist 
und wenn der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. 

 
(3) Die Gemeinde Pegestorf kann die Kosten ermäßigen oder von der Erhebung 

absehen, wenn dies im Einzelfall mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Kostenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten ist. 

 
(4) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung ganz oder teilweise abge-

lehnt oder zurückgenommen, bevor die Amtshandlung beendet ist, so kann die 
Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden. 

 
(5) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht ein Antrag auf 

unverschuldeter Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 
 
 

§ 6 
Kosten für Rechtsbehelfe 

 
(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entschei-

dung über den Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die ange-
fochtene Entscheidung anzusetzen war. Soweit der Rechtsbehelf Erfolg hat, 
sind nur die Kosten für die vorzunehmende Verwaltungstätigkeit zu erheben. 
Bei gebührenfreien Verwaltungstätigkeiten werden die Kosten für Rechtsbe-
helfe im Kostentarif bestimmt. 

 
(2) Wird eine Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin, der nicht von dem 

Kostenpflichtigen eingelegt worden ist, im Widerspruchs- oder Beschwerdever-
fahren oder durch gerichtliches Urteil aufgehoben, so ist eine bereits bezahlte 
Gebühr insoweit zurückzuzahlen, als sie die für die Ablehnung des Antrages zu 
entrichtende Gebühr übersteigt, Das Gleich gilt, wenn ein Gericht nach § 113 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Rechtswidrigkeit der Verwal-
tungstätigkeit festgestellt hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlossen, wenn die 
Verwaltungstätigkeit aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
des Antragstellers vorgenommen wurde. 

 
 

§ 7 
Kostenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass 

gegeben hat oder wer die Kosten durch eine gegenüber der Gemeinde Pegestorf 
abgegebene oder ihr/ihm mitgeteilte Erklärung übernommen hat. 

 
(2) Mehrere Kostenschuldner/innen haften als Gesamtschuldner/innen 

 
 
 



§ 8 
Entstehung der Kostenschuld 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit 

der Rücknahme des Antrages.  
 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu 

erstattenden Betrages. 

 
 

§ 9 
Fälligkeit der Kostenschuld 

 
(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an die Kosten-

schuldnerin/den Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Gemeinde Pegestorf einen 
späteren Zeitpunkt bestimmt.  

 
(2) Eine Verwaltungstätigkeiten kann von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von 

der Zahlung oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhän-
gig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, 
ist er zu erstatten. 

 
(3) Bei umsatzsteuerpflichtigen Kosten enthält der Bescheid die Bestandteile einer 

Rechnung nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG). 

 
 

§ 10 
Vollstreckung 

 
Die Kosten können nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsge-
setz im Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt werden. 

 
 

§ 11 
Anwendung des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 

 
Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 NKAG die 
Vorschriften des Nieders. Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) in der jeweils 
geltenden Fassung sinngemäß Anwendung. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Pegestorf, 20. Mai 2026 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Bossow 


